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Öffentliche Bekanntmachung 

Kreis Lippe - Der Landrat      Datum: 25.02.2025 
Fachgebiet 680 – Immissionsschutz,  
Umweltrecht und Controlling 
Felix-Fechenbach-Straße 5 
32756 Detmold 
immissionsschutz@kreis-lippe.de 
 
Aktenzeichen: 
766.0029/24/1.6.2 (KA-91) 
766.0030/24/1.6.2 (KA-92) 
766.0031/24/1.6.2 (KA-93) 
 

Immissionsschutz 

Vorbescheid für drei Windenergieanlagen (WEA) im Außen-
bereich der Gemeinde Kalletal 

Der JUWI GmbH, Energie-Allee 1, 55286 Wörrstadt, wurde mit Datum vom 11.02.2025 
der Vorbescheid gem. § 9 Abs. 1a Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für drei 
Windenergieanlagen des Typs Vestas EnVentus V150 NH169 (Nennleistung: 6.000 
kWel, Nabenhöhe: 169,0 m, Rotordurchmesser: 150,0 m, Gesamthöhe: 244,0 m) auf 
den nachfolgend aufgeführten Betriebsgrundstücken 

 KA-91: Kalletal, Gemarkung Brosen, Flur 6, Flurstück 4 

 KA-92: Kalletal, Gemarkung Brosen, Flur 6, Flurstück 19 

 KA-93: Kalletal, Gemarkung Henstorf, Flur 2, Flurstück 155 

erteilt.  

Der verfügende Teil des Vorbescheides hat den folgenden Inhalt: 

„Auf den Vorbescheidsantrag gem. § 9 Abs. 1a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
(BImSchG) vom 07.10.2024, letztmalig ergänzt am 11.12.2024, wird aufgrund der §§ 
6/9/19 BImSchG in Verbindung mit den §§ 1 und 2 der 4. BImSchV und der Nr. 1.6.2 
Buchstabe V des Anhang 1 der 4. BImSchV der Vorbescheid hinsichtlich folgender 
Genehmigungsvoraussetzungen erteilt: 

1. Das Vorhaben ist unter Berücksichtigung des § 249 Abs. 2 BauGB im Außenbereich 

privilegiert nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB. 

2. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Vereinbarkeit mit den Darstellungen der 

1. Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde Kalletal gemäß § 35 Abs. 1 

und § 35 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BauGB sind erfüllt. 
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3. Die Genehmigungsvoraussetzungen der Vereinbarkeit mit den Vorgaben der Lan-

des- und Regionalplanung (Ziele der Raumordnung) nach § 35 Abs. 1, Abs. 3 Satz 

2 und 3 BauGB sind erfüllt. 

 

Der Vorbescheid wird für drei Windenergieanlagen (WEA), an den nachfolgend ge-
nannten Standorten im Außenbereich der Gemeinde Kalletal, erteilt. 
 
1.  Standorte der Windenergieanlagen 

WEA  KA-91  KA-92 

Gemeinde:  Kalletal Kalletal 

Gemarkung:  Brosen Brosen 

Flur / Flurstück: 6 / 4  6 / 19 

East (UTM):   497 420 497 850 

North (UTM):  5 770 651 5 770 915 

 
 
WEA  KA-93   

Gemeinde:  Kalletal   

Gemarkung:  Henstorf   

Flur / Flurstück: 2 / 155   

East (UTM):   497 894  

North (UTM):  5 769 368  
 
 
2.  Auslegungs- und Leistungsdaten der Windenergieanlagen 

WEA KA-91, KA-92 und KA-93 

Hersteller:  Vestas 

Typ:   EnVentus V150 NH169 

Rotordurchmesser:   150,0 m 

Nabenhöhe:   169,0 m 

Gesamthöhe:   244,0 m 

Nennleistung:   6.000 kWel 
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Hinweise: 

1. Gemäß § 9 Abs. 2 BImSchG wird der Vorbescheid unwirksam, wenn nicht inner-

halb von zwei Jahren nach Eintritt der Unanfechtbarkeit die Genehmigung nach 

§ 4 BImSchG beantragt wird; die Frist kann auf Antrag bis auf vier Jahre verlän-

gert werden. 

2. Der Vorbescheid berechtigt nicht zur Errichtung der WEA, zur Errichtung von Tei-

len der Anlage oder zur Einrichtung der Baustelle. 

3. Der Vorbescheid ergeht unbeschadet der behördlichen Entscheidungen, die nach 

§ 13 BImSchG nicht von der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung einge-

schlossen werden. 

Der Vorbescheid wird neben den vorgenannten Bestimmungen zu dessen Inhalt und 
Umfang nach Maßgabe der folgenden Abschnitte dieses Vorbescheids erteilt.“ 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass der Vorbescheid mit Nebenbestimmungen versehen 
ist. 

Die öffentliche Bekanntmachung des Vorbescheides erfolgt auf Antrag der JUWI 
GmbH gem. § 19 Abs. 3 Satz 2 BImSchG und § 21a Abs. 1 Satz 1 Alt. 2 der 9. BImSchV 
i.V.m. § 10 Abs. 8 Satz 2 bis 9 BImSchG. 

 

Der Vorbescheid mit seiner Begründung kann vom 26.02.2025 bis einschließlich 
11.03.2025 (Auslegungsfrist) auf der Internetseite des Kreises Lippe unter 
https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-
bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php                               
( Immissionsschutz  Genehmigungsbescheide gem. § 21a Abs. 1 S. 1 Alt. 2 
9.BImSchV) abgerufen und eingesehen werden. 

Hinweis: Für den o.g. Zeitraum besteht auf Verlangen zusätzlich eine leicht zu er-
reichende Zugangsmöglichkeit in Form der Einsichtnahme in den Vorbescheid bei der 
Genehmigungsbehörde (innerhalb der üblichen Dienststunden). 

Dienststunden der Kreisverwaltung Lippe: 
Montag bis Mittwoch: von 07:30 Uhr bis 16:30 Uhr 
Donnerstag:   von 07:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag:   von 07:30 Uhr bis 13:00 Uhr 

Die Vereinbarung eines Termins zur Einsichtnahme in den Vorbescheid kann unter 
folgender Telefonnummer erfolgen: 05231-626280. 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Vorbescheid auch gegenüber Dritten, die 
keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 

https://www.kreis-lippe.de/kreis-lippe/aktuelles/amtliche-bekanntmachungen/bekanntmachungen-umwelt-und-energie.php
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Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen mit Sitz in Münster 
erheben. 

Nach § 63 Abs. 1 Satz 1 BImSchG hat eine Anfechtungsklage eines Dritten gegen die 
Zulassung einer Windenergieanlage an Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 
Metern keine aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden 
Wirkung der Anfechtungsklage gegen eine Zulassung einer Windenergieanlage an 
Land mit einer Gesamthöhe von mehr als 50 Metern nach § 80 Absatz 5 Satz 1 der 
Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur innerhalb eines Monats nach der Zu-
stellung der Zulassung beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfa-
len mit Sitz in Münster gestellt und begründet werden. 
 
Hinweis 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.justiz.nrw.  
 

Im Auftrag  

gez. Hildebrand 

 

http://www.justiz.nrw/

